
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt 
           
 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem 27.03.2018 

 
 

  1. Gegenstand der Vorlage: Drucksache Nr. 0440/XX vom 21.02.2018 

Tempo 30 in der Mellener Straße durchsetzen 
 

  2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
 

  3. Beschluss: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 
-Mitteilung zur Kenntnisnahme- an die 
Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 
 

  4. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
 

  5.  Rechtsgrundlage: § 13 (1) BezVG 
 

  6. 
 
 

Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der 
Geschlechter: 

 
 
keine 

  7. 
 
 

Haushaltsmäßige/ 
Personalwirtschaftliche 
Auswirkungen: 

 
 
keine 
 

  8. Nachhaltigkeit : siehe Anlage 
 

  9. Unterrichtung der BVV: siehe hierzu Punkt 3. 
 

10. Mitzeichnung: keine 
 

 
 
Berlin, den 21.03.2018 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DRUCKSACHEN 
DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2018 
         Lfd.Nr.:  78/18 
         Drucks.Nr.:  0440/XX 
 
 
 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 21.02.2018 Drucksache Nr. 0440/XX 
 
Titel: Tempo 30 in der Mellener Straße durchsetzen 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 21.02.2018 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt zu prüfen, durch 
welche Maßnahmen eine Verkehrsberuhigung auf der Strecke Löptener Straße - 
Mellener Straße Richtung Bahnhofstraße erreicht werden kann. 
Zusätzlich soll das Bezirksamt beim zuständigen Polizeiabschnitt für mehr 
Geschwindigkeitskontrollen in dem benannten Gebiet werben, um gegen die akute 
Verkehrsgefährdung insbesondere von Kindern aus dem dort gelegenen Hort der 
Stadtindianer anzugehen. 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen können dort nicht greifen, wo durch 
mangelnde Verkehrsdisziplin die bestehenden Regelungen bereits ignoriert werden. 
Die Durchsetzung der hier angeordneten Tempobeschränkung obliegt der Polizei.  
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 27.03.2018 
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                             Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                      Bezirksstadträtin 
 
 
 

 
       Drs. 0440/XX



Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

      

2.  Wasser 
     

      

3.  Energie 

     
      

4.  Abfall 
     

      

5.  Verkehr 
     

      

6.  Immissionen 
     

      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 
 

      

8.  Bildungsangebot 
 

      

9.  Kulturangebot 
 

      

10. Freizeitangebot 
 

      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  

      

12. Arbeitslosenquote 
 

      

13. Ausbildungsplätze 
 

      

14. Betriebsansiedlungen 
 

      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

      

16. Demografischer Wandel 
 

      

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen. 


